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Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS

Ausbildung

Revision BZG, wichtigste Inhalte

Art. 25a (neu) 

Dauer der Schutzdienstleistungen

Die Schutzdienstleistungen nach den 

Artikeln 27a und 33ï37 dürfen insgesamt 

40 Tage pro Jahr nicht überschreiten.
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Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS

Ausbildung

Revision BZG, wichtigste Inhalte

Art. 27 

Aufgebot für Einsätze
1 Die Schutzdienstpflichtigen können durch den Bundesrat 

aufgeboten werden:

a. bei Katastrophen und in Notlagen, welche mehrere Kantone oder 

das ganze Land betreffen;

b. bei Katastrophen und in Notlagen im grenznahen Ausland;

c. im Fall bewaffneter Konflikte;

d. für Einsätze zu Gunsten der Gemeinschaft auf nationaler Ebene.

2 Sie können durch die Kantone aufgeboten werden:

a. bei Katastrophen und in Notlagen in der Schweiz oder im 

grenznahen Ausland

b. für Instandstellungsarbeiten;

c. für Einsätze zu Gunsten der Gemeinschaft.

SZSV Fachtagung 2010 
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Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS

Ausbildung

Revision BZG, wichtigste Inhalte

Art. 27a (neu) 

Aufgebot für Einsätze zugunsten der Gemeinschaft
1 Die Schutzdienstpflichtigen können für Einsätze zugunsten der 

Gemeinschaft aufgeboten werden:

a. durch den Bundesrat für Einsätze auf nationaler Ebene;

b. durch die Kantone für Einsätze auf kantonaler, regionaler oder 

kommunaler Ebene.
2 Die gesamte Einsatzdauer beträgt längstens zwei Wochen pro Jahr.
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Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS

Ausbildung

Revision BZG, wichtigste Inhalte

Art. 33 

Grundausbildung

Schutzdienstpflichtige absolvieren spätestens bis zum Ende des 

Jahres, in dem sie das 26. Altersjahr vollendet haben, eine 

Grundausbildung von zwei bis drei Wochen.

Art. 34 

Kaderausbildung
1 Schutzdienstpflichtige, die für die Kommandantenfunktion 

vorgesehen sind, müssen für die Übernahme dieser Funktion 

einen Kommandantenkurs von drei bis vier Wochen 

absolvieren.
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Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS

Ausbildung

Revision BZG, wichtigste Inhalte

Art. 35 

Weiterbildung
1 Schutzdienstpflichtige in Kader- und Spezialistenfunktionen

können innerhalb von vier Jahren zu Weiterbildungskursen von 

insgesamt längstens zwei Wochen aufgeboten werden.
2 Schutzdienstpflichtige in Kader- und Spezialistenfunktionen nach 

Artikel 39 Absatz 2 können innerhalb dieses Zeitraums bis zu 

längstens einer Woche durch die Kantone aufgeboten werden; 

diese tragen die entsprechenden Kosten.
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Artikel 39 Absatz 2

Ausbildung durch den Bund 
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Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS

Ausbildung

Revision BZG, wichtigste Inhalte

Art. 36 

Wiederholungskurse
1 Schutzdienstpflichtige werden nach Absolvierung der 

Grundausbildung jährlich zu Wiederholungskursen von zwei 

Tagen bis zu einer Woche aufgeboten.
2 Kommandanten oder Kommandantinnen und ihre Stellvertreter 

oder Stellvertreterinnen können jedes Jahr zu längstens 

drei weiteren Wochen aufgeboten werden.
3 Schutzdienstpflichtige in den übrigen Kader- und 

Spezialistenfunktionen können jedes Jahr zu längstens 

zwei weiteren Wochen aufgeboten werden.
4 Wiederholungskurse können im grenznahen Ausland 

absolviert werden.
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Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS

Ausbildung

Parlamentarische Vorstösse

Reduktion bei den Zivilschutzdienstleistungen 

Parlamentarische Initiative vom 29.09.2008, NR Alfed Heer (SVP)

Art. 33 Grundausbildung 

Schutzdienstpflichtige absolvieren spätestens drei Jahre nach der 

Rekrutierung eine Grundausbildung von längstens zwei Wochen. 

Die Grundausbildung kann mit einer Zusatzausbildung für Spezialisten 

von längstens einer Woche ergänzt werden. 

Art. 36 Wiederholungskurse 

Schutzdienstpflichtige können nach Absolvierung der Grundausbildung 

und nur bei dringlichem Bedarf zu Wiederholungskursen von 

maximal drei Tagen aufgeboten werden. Kader und Spezialisten 

können bei Bedarf jedes Jahr zu längstens einer weiteren Woche 

aufgeboten werden.
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Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS

Ausbildung

Parlamentarische Vorstösse

Einsatzbereitschaft des Zivilschutz erhalten

Motion vom 18.03.2010, NR Walter Müller (FDP-Liberale)

Der Bundesrat wird beauftragt, die Einsatzbereitschaft des 

Zivilschutzes durch verschiedene Massnahmen sicherzustellen. 

Folgendes steht im Vordergrund:

1. Der Bund sorgt für die Standardisierung des Materials, das in 

nächster Zeit in grosser Zahl durch die Kantone ersetzt werden 

muss.

2. Die Weiterbildung für die oberen Kader stärker auf die Bedürfnisse 

der Kantone ausrichten. 

3. Führung in Krisenlagen durch geeignete Strukturen und 

Organisationen auf Stufe Bund sicherstellen.
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Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS

Ausbildung

11. Mai 2010

Empfehlungen für die Beurteilung und 

Kaderauswahl im Zivilschutz (1901-00-1)

Å Ziele der Beurteilung und Kaderauswahl

ÅGeeignete Kader finden

ÅDie höheren Kader fördern

Ablauf

Kriterien

Standards

Hilfsmittel

SZSV Fachtagung 2010 
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Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS

Ausbildung

11. Mai 2010

Begriffe und Ablauf

Å Beurteilung (Kap. 1 + Anh. 2):
ÅBestandteil der Eignungsabklärung
ÅKein abschliessender Entscheid oder Vorschlag
ÅHilfsmittel = Beurteilungsformulare (Anh. 1)

Å Eignung (Ziff. 2.2) für die Funktion (Qualifikation):
ÅBeurteilung (en)
ÅZusätzliche Tests und Abklärungen
ÅHilfsmittel = Anforderungsprofile (Anh. 3)

Å Vorschlag (Ziff. 2.3):
ÅFormeller Akt nach Abklärung aller Kriterien

Hilfsmittel = Formular (Anh. 4)

Å Beförderung (Ziff. 2.4):
ÅFormeller Akt nach erfolgreicher Kaderausbildung
ÅWenn die Stelle frei ist

SZSV Fachtagung 2010 
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Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS

Ausbildung

11. Mai 2010

Personenkreis und Beurteilungsumfang
(Ziff.1.4)

Å alle Teilnehmer von Grund- und Fachkursen;

Å alle Teilnehmer von Kader- und Zusatzkursen, sofern diese 
mindestens fünf Tage dauern;

Å Anwärter auf eine höhere Funktion im Zivilschutz, in den 
jährlichen Einsätzen und Wiederholungskursen in welchen 
sie sich für die neue Funktion qualifizieren;

Å höhere Kader in den jährlichen Einsätzen und 
Wiederholungskursen welche gemeinsam mindestens fünf 
Tage dauern.

SZSV Fachtagung 2010 
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Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS

Ausbildung

11. Mai 2010

Beurteilungsstufen und Definition
(Ziff. 1.6)

Å Note 4 sehr gut:

übertrifft die Anforderungen deutlich

Å Note 3 gut:

entspricht den Anforderungen vollständig

Å Note 2 genügend:

entspricht den Anforderungen weitgehend

Å Note 1 ungenügend:

entspricht den Anforderungen nicht

SZSV Fachtagung 2010 
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Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS

Ausbildung

11. Mai 2010

Beurteilungsformulare
(Anh.1 + Erläuterungen Anh. 2)

Abstufung der Beurteilung und Markierung der Verhaltensmerkmale

4 sehr gut übertrifft die Anforderungen deutlich

3 gut erfüllt die Anforderungen vollständig

2 genügend (erfüllt die Anforderungen weitgehend)

1 ungenügend erfüllt die Anforderungen nicht

konnte nicht beobachtet werden

Bemerkungen / Präzisierungen

Persönliche Grundhaltung

é tritt als verlªssliche Persºnlichkeit auf.

é denkt und handelt selbstªndig und verantwortungsbewusst.

é zeigt Initiative und Engagement.

é 1 2 3 4

Soziales Verhalten

é wird als Kamerad geschªtzt.

é begegnet andern offen und verstªndnisvoll.

é kann sich in der Gruppe gewinnbringend integrieren.

é 1 2 3 4

Fachliche Leistung

é verf¿gt ¿ber die erwarteten Kenntnisse und Fªhigkeiten.

é beherrscht die relevanten Gerªte / Materialien.

é ist bereit, sich selbstªndig auf dem aktuellsten Stand zu halten.

é 1 2 3 4

Verhaltensmerkmale

Selbst- und Sozialkompetenz

Fachkompetenz

erscheint regelmässig unpünktlich

beherrscht die elektronische Lagedarstellung

SZSV Fachtagung 2010 
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Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS

Ausbildung

11. Mai 2010

Anforderungsprofile
(Anh. 3)

Å Damit ein Kader gezielt gesucht werden kann, braucht es ein 

Anforderungsprofil welches er erfüllen soll. 

Å Dienen als Grundlage für die Abklärung der Eignung.

Å Zeigen das Idealprofil auf.

SZSV Fachtagung 2010 
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Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS

Ausbildung

11. Mai 2010

Beurteilung von Teilnehmenden in Kursen 

des BABS

Å Das BABS beurteilt ab 1.1.2010 schutzdienstpflichtige
Teilnehmer in Kader- und Zusatzkursen, sofern diese 
mindestens fünf Tage dauern.

Å Die Teilnehmer werden gemäss den Empfehlungen für die 
Beurteilung und Kaderauswahl im Zivilschutz (1901-00-1) 
beurteilt.

Å Das BABS leitet die Beurteilungsformulare (VERTRAULICH) 
an den Chef Ausbildung Zivilschutz des Kantons, gemäss 
Verzeichnis der kantonalen Amtsstellen Bevölkerungsschutz 
und Zivilschutz weiter.

Å Die rechtliche Grundlage dazu bildet die angepasste 
Zivilschutzverordnung ab 1.1.2010.

Å Der Chef Ausbildung Zivilschutz des Kantons leitet die 
Beurteilungsformulare (VERTRAULICH) an das zuständige 
Zivilschutzkommando weiter.
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Ausbildung

11. Mai 2010

Armeeproviant darf nur für Kurse und Einsätze

des Zivilschutzes bei Führung eines

eigenen Truppenhaushaltes bezogen werden.

Beispiele 2008 aus dem Angebot von 82 Artikel:

Reis für Trockenreis 103ó637 kgCHF 1.-- /kg

Spaghetti 66ó091 kgCHF 1.45/kg

Bratensauce 34ó652 kgCHF 4.80/kg

Kristallzucker 146ó297 kgCHF 1.25/kg

Militärschokolade 2ó022ó052 PortCHF 0.30/Port

Militärbiskuits 864ó737 PortCHF 0.55/Port

Grundsatz

SZSV Fachtagung 2010 
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Ausbildung

11. Mai 2010

Bestellverfahren
www.truppenrechnungswesen.ch

ÅDie Bestellung von Armeeproviant (A-Prov) erfolgt mit dem 

Bestellformular 16.006 der Armee.

ÅDas Bestellformular ist spätestens 2 Wochen vor Beginn 

des Dienstanlasses in Brenzikofen per Fax oder Mail 

einzureichen.

ÅBei Katastrophen- und Nothilfeeinsätzen kann auch 

kurzfristig beim Zentrallager Brenzikofen telefonisch 

bestellt und abgeholt werden.

ÅDie Rechnungsstellung gemäss Formular 16.006 erfolgt 

direkt an den Besteller.

ÅEinmal gelieferte Artikel werden vom Zentrallager nicht 

zurückgenommen.
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Ausbildung

11. Mai 2010

Fragen / Diskussion

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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